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Editorial

Liebe Personalrétin, lieber Personalrat,

Zeit ist das Geriist, in dem wir unser Leben organisieren,
unsere Familie begleiten, Freundschaften pflegen und auch
unsere Energie auftanken. Und dazu gehort auch die Ar-
beitszeit. Sie als Personalrat wissen, dass hinter jedem An-
trag auf Teilzeit, hinter jedem Wunsch nach flexiblen Arbeits-
zeiten echte Menschen mit Geschichten, Bediirfnissen und
Hoffnungen stehen.

Flexible Arbeitszeitmodelle bedeuten nicht nur organisato-
rische Anpassung — sie sind ein Signal von Wertschatzung.
Sie geben Beschaftigten die Chance, ihr berufliches Engage-
ment mit dem privaten Leben in Einklang zu bringen, ohne
das eine fiir das andere opfern zu miissen. Gerade in Zeiten,
in denen Vereinbarkeit oft ein Balanceakt ist, kann Ihre Mit-
bestimmung den Unterschied machen: Sie erméglicht Le-
bensqualitat, Sicherheit und Perspektiven.

Gleichzeitig wissen Sie, dass jede Veranderung auch He-
rausforderungen bringt. Doch genau hier liegt lhre Starke
als Personalrat: Sie sorgen dafiir, dass Flexibilitat keine Last,
sondern eine Chance fir alle wird. Und am Ende sind es die-
se Entscheidungen, die zeigen, dass Arbeit menschlich sein
kann — nicht nur produktiv, sondern lebenswert.

JUGna Marcetou

Chefredakteurin

2 PERSONALRAT AKTUELL

Inhalt

URTEIL

Kiindigung einer Fiihrungskraft

ARBEITSRECHT

Kiindigung nach mangelhafter Bearbeitung
einer Whistleblower-Anzeige rechtmaBig

FUR DEN VORSITZENDEN

So leiten Sie als Vorsitzender rechtskonform

SCHWERPUNKTTHEMA

Arbeitszeitgestaltung mit
Teilzeitmodellen

WISSENSWERT

Gleichstellung und Diversity: Mitbestimmung
fiir ein faires und vielfaltiges Arbeitsumfeld

BEAMTENRECHT

Kein automatisches Recht auf Homeoffice

TEILZEIT

Voraussetzungslose Teilzeit bei der Polizei

LESERFRAGE

»Gleichbehandlung bei Beférderungen:
Wie genau bestimmt der Personalrat mit?”

HATTEN SIE’'S GEWUSST?

Mitbestimmung in der Praxis
wirksam gestalten

Impressum: Personalrat aktuell

ADIUVA — ein Unternehmensbereich des VNR Verlags fiir die Deutsche Wirtschaft AG, Theodor-
Heuss-Str. 2-4, 53177 Bonn | Telefon: 0228 9550160 | Fax: 0228 3696480 | ISSN: 1861-1265 |
Vorstand: Richard Rentrop, Bonn | Herausgeberin: Dilan Wartenberg, verantwortlich, Adresse
siehe oben | Chefredakteurin: Maria Markatou, RAin, Miinchen | Produktmanagement: Lisa
Vogl, Bonn | Lektorat: Ulrike FloBdorf, Oberdiirenbach | Satz: Schmelzer Medien GmbH, Siegen |
Gestaltung: Nina Probst, Projektmanagement fiir Marketing & Kommunikation | Bildrechte:
S.1: Nuthawut; S. 9: Eira; S. 12: hkama (mit KI erweitert) — alle AdobeStock | Druck: Warlich Druck
Meckenheim GmbH, Am Hambuch 5, 53340 Meckenheim | Erscheinungsweise: 24 x pro Jahr |
Alle Angaben in ,Personalrat aktuell” wurden mit duBerster Sorgfalt ermittelt und tberprift.
Sie basieren jedoch auf der Richtigkeit uns erteilter Auskiinfte und unterliegen Veranderungen.
Eine Gewahr kann deshalb nicht iibernommen werden. | Dieses Produkt besteht aus FSC®-zer-
tifiziertem Papier. | © 2026 by ADIUVA, Bonn, Berlin, Bukarest, Jacksonville, Manchester, Passau,
Warschau, HRB 165 | E-Mail (Redaktion): markatou@mitbestimmung-heute.de | E-Mail (Kunden-
service): service@adiuva.de | Internet: www.adiuva.de


mailto:markatou%40mitbestimmung-heute.de?subject=
mailto:service%40adiuva.de?subject=
http://www.adiuva.de

Freigabe von Elternzeitantragen durch
Flihrungskraft reicht nicht fiir fristlose Kiindigung

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Diisseldorf entschied in einem Fall iiber die Wirksamkeit einer au-
Berordentlichen Kiindigung einer Fiihrungskraft. Die Arbeitnehmerin verlangte die Aufhebung der
Kiindigung, die sie wegen Freigabe von Elternzeitantragen ihr unterstellter Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter erhalten hatte (14.5.2025, Az. 4 SLa 539/24).

Das Gericht prifte insbesondere, ob eine Pflichtverletzung vorlag,
die die fristlose Kiindigung rechtfertigen konnte. Diese Entschei-
dung ist fiir Personalrate von besonderer Bedeutung. Sie verdeut-
licht, dass selbst bei Fiihrungskraften nicht jede vermeintliche
Pflichtverletzung — wie die Freigabe von Elternzeitantragen — au-
tomatisch eine auBerordentliche Kiindigung rechtfertigt und dass
somit hohe rechtliche Anforderungen an die VerhaltnismaBigkeit
und Begriindung einer fristlosen Kiindigung zu stellen sind.

Der Fall: Der Fall betraf einen Chemie- und Pharmakonzern. Eine
Flihrungskraft war seit Oktober 2013 in dem Unternehmen be-
schaftigt, zuletzt als Director im Unternehmensbereich Business
Consulting mit einem Bruttomonatsgehalt von etwa 15.806 €.

Am 15. Februar 2024 nahm sie gemeinsam mit rund 30 weiteren
Flihrungskraften an einer virtuellen Besprechung teil. Dort wurde
iber die geplante SchlieBung des Bereichs zu Ende Mai 2024 in-
formiert. In der Folge wurden die Arbeitnehmervertreter iiber die
Entscheidung unterrichtet.

ﬁ 626 Abs. 1 Biirgerliches
Gesetzbuch (BGB)

Fristlose Kiindigung aus wichtigem Grund

Das Dienstverhdltnis kann von jedem Vertragsteil aus
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist
gekiindigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund
derer dem Kiindigenden unter Beriicksichtigung aller
Umsténde des Einzelfalles und unter Abwagung der In-
teressen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienst-
verhaltnisses bis zum Ablauf der Kiindigungsfrist oder bis
zu der vereinbarten Beendigung des Dienstverhaltnisses
nicht zugemutet werden kann.

Am 16. April 2024 erhielt die Fiihrungskraft eine auBerordentliche
fristlose Kiindigung, hilfsweise eine ordentliche Kiindigung zum
31. Marz 2025.

Begriindet wurde die MaBnahme mit der Freigabe von Elternzeit-
antragen der unterstellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob-
wohl der Unternehmensbereich kurz darauf geschlossen werden
sollte. Die Fiihrungskraft habe dadurch eine finanzielle Gefahr-
dung des Unternehmens in Kauf genommen.

Diese bestritt die Pflichtverletzung und wies darauf hin, dass
die Belegschaft bereits seit Januar 2024 iiber die bevorstehende
SchlieBung informiert gewesen sei.

Das Arbeitsgericht wies die fristlose Kiindigung ab und entschied,
dass die Flihrungskraft bis zum Abschluss des Kiindigungsrechts-
streits weiterbeschaftigt werden misse. Das LAG Diisseldorf be-
statigte das Urteil in wesentlichen Teilen.

Das Urteil: Laut LAG ist eine auBerordentliche Kiindigung nur ge-
rechtfertigt, wenn ein Verhalten der Fihrungskraft ein wichtiger
Grund im Sinne des § 626 BGB ist. Fiihrungskrafte sind zwar zu Loya-
litat und Riicksichtnahme verpflichtet und diirfen keine MaBnahmen
treffen, die die Interessen des Unternehmens erheblich gefahrden.

Die Freigabe von Elternzeit-Antrdgen kann grundsatzlich eine
Pflichtverletzung sein, wenn ein dringender betrieblicher Grund
fur eine Ablehnung vorliegt und die Fiihrungskraft diesen bewusst
ignoriert. Im konkreten Fall war aber nicht mit Sicherheit festzu-
stellen, dass die Fiihrungskraft gegen ihre Riicksichtnahmepflich-
ten verstoBen hat. Sie hatte die Antrage ordnungsgemal gepriift,
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gedrangt und keine
vertraulichen Informationen unrechtmaBig weitergegeben.

Der Antrag auf Weiterbeschaftigung war unbegriindet, da die
Fiihrungskraft zwischenzeitlich eine neue Tatigkeit aufgenommen
hatte und das Wahlrecht nach § 12 Kiindigungsschutzgesetz in
diesem Zusammenhang nicht schiitzenswert war.

Ziehen Sie als Personalrat aus diesem Urteil folgende Lehren:

1. Das Urteil zeigt, dass die Freigabe von Elternzeit- oder
TeilzeitmaBnahmen allein noch keine auBerordentliche
Kiindigung rechtfertigt, solange kein klarer VerstoB gegen
dringende betriebliche Interessen vorliegt.

2. Der Fall verdeutlicht, dass Fiihrungskrafte in Interessenkon-
flikten sorgfaltig abwagen miissen, wie ihre Entscheidungen
die Interessen des Dienstherrn beriihren.

3. Achten Sie als Personalrat darauf, Transparenz und Doku-
mentation in Umstrukturierungsprozessen sicherzustellen,
um spatere Konflikte und Kiindigungsschutzverfahren nach-
vollziehbar zu gestalten.

S T

Starkung der Arbeitnehmerrechte

Dieses Urteil gibt lhnen als Personalrat Orientierung,
welche MaBnahmen Sie im Vorfeld begleiten und priifen
sollten, um arbeitsrechtliche Risiken fiir Beschaftigte und
Dienstherren zu minimieren.
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Kliindigung des Chefjustiziars nach mangelhafter
Bearbeitung einer Whistleblower-Anzeige

Das Arbeitsgericht (ArbG) Offenbach hatte liber die Wirksamkeit einer auBerordentlichen und hilfs-
weise ordentlichen Kiindigung eines General Counsel / Chefjustiziars zu entscheiden - wegen un-
zureichender Bearbeitung einer Whistleblower-Anzeige (25.11.2025, Az. 1 Ca 136/25).

Das Gericht priifte, ob die Verletzung der Uberwachungs-, Kon-
troll- und Schadenabwehrpflichten die Kiindigung rechtfertigt und
ob ein Anspruch auf Weiterbeschéftigung besteht.

Fir Sie als Personalrat bedeutet dies, dass gravierende Pflichtver-
letzungen im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Whistle-
blower-Hinweisen — insbesondere bei leitenden Funktionen mit
Uberwachungs- und Kontrollverantwortung — eine auBerordentli-
che Kiindigung rechtfertigen konnen. Damit sind die MaBstabe fir
Compliance-Pflichten und Verantwortungshereiche in der Dienst-
stelle deutlich konkretisiert worden.

Hintergrund und Funktion der Fiihrungskraft

Der Fall: Die libergeordnete Gesellschaft eines Konzerns ist pri-
mar fiir die Steuerung der Gesamtstrategie der Gruppe zustandig
und erbringt Querschnittsleistungen fiir weitere Unternehmen der
Gruppe. Sie beschaftigt regelmaBig mehr als 10 Vollzeitkrafte.

Die betroffene Fiihrungskraft war seit mehreren Jahren in leitender
Position tétig, erhielt ein Bruttomonatsgehalt von rund 29.166 €
sowie eine variable Vergiitung von bis zu 175.000 € jahrlich. Sie
hatte als General Counsel / Chefjustiziar besondere Verantwor-
tung fiir Recht, Compliance und Schadensabwehr.

Die Whistleblower-Anzeige

Im Oktober 2023 ging beim Ombudsmann des Konzerns eine
Whistleblower-Anzeige ein, die UnregelmaBigkeiten im Produk-
tionsprozess einer Konzerngesellschaft betraf. Die Angelegenheit
wurde zunachst intern bearbeitet, unter Beteiligung des General
Counsel / Chefjustiziars, und spater durch eine externe Anwalts-
kanzlei gepriift.

Nach Abschluss der Untersuchungen kiindigte das Unternehmen
das Arbeitsverhaltnis fristlos, hilfsweise ordentlich zum 31.5.2026.
Die Begriindung: Die Fiihrungskraft habe ihre Uberwachungs-,
Kontroll- und Schadenabwehrpflichten nicht ordnungsgemaB er-
flllt. Das ArbG stellte fest, dass die fristlose Kiindigung unwirksam
war, bestatigte jedoch die RechtmaBigkeit der hilfsweise ausge-
sprochenen ordentlichen Kiindigung.

Ordentliche Kiindigung rechtmaBig

Das Urteil: Das ArbG betonte, dass eine ordentliche Kiindigung
gerechtfertigt ist, wenn eine Fiihrungskraft die Uberwachungs-,
Kontroll- und Schadenabwehrpflichten schwerwiegend verletzt.

Das ArbG betonte, dass die ordentliche Kiindigung hier gerecht-
fertigt war, weil die Fiihrungskraft ihre Pflichten in einer heraus-
gehobenen Vertrauensposition (iber einen langeren Zeitraum hin-
weg erheblich verletzt hatte. Als General Counsel / Chefjustiziar
obliegen ihr besondere Aufgaben in den Bereichen Uberwachung,
Kontrolle und Schadenabwehr. Diese Pflichten ergeben sich nicht
nur aus dem Arbeitsvertrag, sondern auch aus der Treuepflicht
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gegeniiber dem Unternehmen und der besonderen Verantwortung
in einer Leitungsposition.

Die Fiihrungskraft hatte die Whistleblower-Anzeige nicht aktiv
verfolgt, obwohl sie wusste, dass UnregelmaBigkeiten in der Ver-
gangenheit wiederholt aufgetreten waren und eine ordnungsge-
maBe Bearbeitung erforderlich war. Dadurch entstand ein hohes
Risiko fir das Unternehmen, das objektiv und fiir die Fiihrungs-
kraft erkennbar unzumutbar war. Weil sie diese Pflichten nicht
erfiillt hatte, war eine Fortsetzung des Arbeitsverhaltnisses nach
objektiven MaBstaben unmdglich.

Das Gericht stellte klar: Die ordentliche Kiindigung war auch ohne
vorherige Abmahnung rechtmaBig, weil das AusmaB der Pflicht-
verletzung so erheblich war, dass eine Abmahnung keinen Sinn
ergeben hatte. Die herausgehobene Stellung im Konzern, die
Verantwortung fiir Recht und Compliance und die Kenntnis der
Unternehmensrisiken fithrten dazu, dass die Fiihrungskraft keinen
Anspruch auf Weiterbeschaftigung hatte.

Fristlose Kiindigung scheiterte

Die fristlose Kiindigung scheiterte, weil nicht alle Vorwiirfe inner-
halb der gesetzlichen Kiindigungserklarungsfrist von 2 Wochen
des § 626 Abs. 2 BGB geltend gemacht wurden. Sofern die Arbeit-
geberin eine Schlechtleistung des Chefjustiziars geriigt hatte, war
diese im konkreten Einzelfall nicht geeignet, einen Kiindigungs-
grund i. S. v. § 626 Abs. 1 BGB zu begriinden.

=2 FAZIT

Sie sind zu beteiligen

Das Urteil verdeutlicht, dass Vertrauensstellung, Verant-
wortungsbereich und Pflichtverletzungen entscheidend
fiir die Wirksamkeit einer Kiindigung sind. Sie als Perso-
nalrat konnen durch friihzeitige Kontrolle und Beratung
dazu beitragen, dass sowohl die Interessen der Beschaf-
tigten als auch die der Behorde gewahrt bleiben. Das
Urteil zeigt, dass besondere Vertrauenspositionen stren-
gere Pflichten nach sich ziehen. Pflichtverletzungen von
Filhrungskraften konnen eine Kiindigung rechtfertigen,
selbst ohne vorherige Abmahnung.

Priifen Sie bei Kiindigungen sorgféltig, ob Pflichtver-
letzungen schwerwiegend und objektiv erkennbar sind,
und dokumentieren Sie alle Ablaufe und Entscheidun-
gen transparent. Ebenso sollten Sie die Bearbeitung
von Whistleblower-Meldungen in der Behérde im Blick
haben, da diese besonders sensible rechtliche Pflichten
auslosen.
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rechtskonform

FUR DEN VORSITZENDEN

So leiten Sie als Vorsitzender effektiv, fair und

Als Vorsitzender eines Personalrats tragen Sie eine besondere Verantwortung. Sie steuern nicht nur
die Arbeit des Gremiums, sondern vertreten auch die Interessen der Beschaftigten gegeniiber der

Verwaltung oder dem Dienstherrn.

Sowohl bei alltaglichen Entscheidungen als auch in Krisensituatio-
nen kommt es darauf an, strukturierte, transparente und rechtssi-
chere Prozesse zu etablieren und das Gremium als Team zu fiihren.

Strukturieren Sie Aufgaben und Organisation klar

Als Personalratsvorsitzender sollten Sie die interne Organisation
des Gremiums von Anfang an klar definieren. Legen Sie regel-
maBige Sitzungen fest, erstellen Sie Tagesordnungen mit klaren
Prioritaten und verteilen Sie Aufgaben auf Arbeitsgruppen, wenn
dies die Effizienz erhéht. Eine gute Struktur sorgt dafiir, dass Ent-
scheidungen nachvollziehbar getroffen und dokumentiert werden
und kein Thema unter den Tisch fallt.

Digitale Werkzeuge zur Protokollierung, Terminplanung und Ab-
lage von Beschliissen sind hilfreich. So stellen Sie sicher, dass
alle Mitglieder jederzeit den Uberblick behalten und die Mit-
bestimmungsrechte korrekt ausliben. Besonders bei komplexen
Verfahren, wie Kiindigungen, Versetzungen oder internen Unter-
suchungen, erleichtert eine liickenlose Dokumentation die Arbeit
erheblich.

Beachten Sie lhre rechtliche Verantwortung

Als Vorsitzender tragen Sie die Verantwortung dafiir, dass alle
Entscheidungen rechtskonform getroffen werden. Priifen Sie, ob
Fristen, Mitbestimmungsrechte und Dokumentationspflichten ge-
wahrt sind. Dies ist entscheidend, um rechtliche Anfechtungen
oder Nachforderungen zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Beschlisse auf fundierten rechtlichen
Grundlagen beruhen und dass alle Unterlagen vollstéandig vorhan-
den sind. Transparenz gegeniiber dem Gremium ist entscheidend,
damit Fehler oder unklare Zustandigkeiten friihzeitig erkannt wer-
den. Auch die Einhaltung der Informationspflicht gegeniiber den
Beschaftigten spielt eine zentrale Rolle.

Kommunikation und Motivation im Gremium

Eine der wichtigsten Aufgaben ist die offene, sachliche Kommuni-
kation mit allen Mitgliedern des Personalrats. Sie sollten Diskus-
sionen moderieren, Konflikte konstruktiv [6sen und darauf achten,
dass alle Mitglieder ihre Perspektiven einbringen kénnen.

Informieren Sie als Vorsitzender zudem regelmaBig die Beleg-
schaft, soweit es rechtlich zulassig ist. Transparente Kommunika-
tion schafft Vertrauen und Akzeptanz fiir die Arbeit des Gremiums
und verhindert Missverstandnisse zwischen Verwaltung, Personal-
rat und Beschaftigten.

Dartiber hinaus ist es wichtig, ein Klima der Motivation und Par-
tizipation zu fordern. Mitglieder, die sich ernst genommen fiihlen
und wissen, dass ihre Arbeit Wirkung zeigt, arbeiten effektiver und
engagierter. Gleichzeitig starkt eine positive Teamkultur die Zu-
sammenarbeit iber einzelne Sitzungen hinaus und erleichtert die

Umsetzung gemeinsamer Ziele im Interesse aller Beschéftigten.
RegelmaBige Anerkennung und konstruktives Feedback tragen
dazu bei, dass Motivation und Verantwortungshewusstsein dauer-
haft erhalten bleiben.

Strategische Priorisierung und Arbeitsplanung

Sie miissen Entscheidungen strategisch priorisieren. Nicht jedes
Thema hat die gleiche Dringlichkeit oder die gleichen Auswirkun-
gen auf die Belegschaft. Nutzen Sie eine klare Gewichtung, zum
Beispiel nach rechtlicher Dringlichkeit, Auswirkungen auf Beschaf-
tigte oder organisatorischer Relevanz.

Bereiten Sie sich friihzeitig auf heikle Themen vor, wie Beférderun-
gen, Kiindigungen, Umstrukturierungen oder Whistleblower-Mel-
dungen. Halten Sie juristische Einschatzungen, Beschlussvorlagen
und Hintergrundinformationen bereit, damit Sie fundierte Empfeh-
lungen an das Gremium weitergeben kdnnen.

Eine vorausschauende Planung hilft Ihnen, Reaktionszeiten zu ver-
kiirzen, Konflikte zu vermeiden und die Handlungsfahigkeit des
Gremiums auch in kritischen Situationen sicherzustellen.

Krisenmanagement und heikle Falle

In besonders sensiblen Situationen, etwa Kiindigungen, inter-
nen Untersuchungen oder Whistleblower-Anzeigen, kommt lhre
Flihrungsrolle besonders zum Tragen. Stellen Sie sicher, dass alle
Schritte transparent dokumentiert werden und dass das Gremium
rechtlich abgesichert handelt.

Sie als Vorsitzender kdnnen durch friihzeitige Analyse und klare Ar-
beitsabldufe verhindern, dass Konflikte eskalieren oder Entschei-
dungen angreifbar werden. Gleichzeitig tragen Sie Verantwortung
dafiir, dass die Interessen der Beschaftigten konsequent vertreten
werden, auch wenn die Situation komplex oder heikel ist.

=2 FAZIT

Verantwortung iibernehmen

Als Vorsitzender tragen Sie die Verantwortung fiir die
Effizienz, Transparenz und Rechtssicherheit lhres Gre-
miums. Klare Strukturen, fundierte rechtliche Kenntnisse,
offene Kommunikation, strategische Priorisierung und
vorausschauendes Krisenmanagement sind lhre wich-
tigsten Werkzeuge. Durch konsequente Dokumentation
und proaktive Moderation sichern Sie nachvollziehbare
Entscheidungen, vermeiden Konflikte und starken das
Vertrauen sowohl innerhalb des Gremiums als auch bei
der Belegschaft. Sie stellen sicher, dass die Interessen der
Beschaftigten gewahrt bleiben, wahrend das Gremium
effizient und rechtskonform arbeitet.
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Arbeitszeit mit Teilzeitmodellen gestalten:
Chancen nutzen, Konflikte vermeiden

Die Arbeitszeiten zu gestalten ist eine lhrer zentralen Aufgaben als Personalrat. Die Arbeitszeit-
gestaltung betrifft nahezu alle Beschaftigten und kann die Motivation, Produktivitdat und Zufrie-
denheit in der Dienststelle maBgeblich beeinflussen. Flexible Arbeitszeitmodelle, Homeoffice oder
Teilzeit bieten groBBe Chancen, stellen Behorden aber auch vor organisatorische Herausforderungen.

Als Personalrat tragen Sie die Verantwortung, die Interessen der
Beschaftigten zu vertreten, Mitbestimmungsrechte aktiv wahrzu-
nehmen und zugleich die Dienstabldufe zu sichern. Die Balance
zwischen den Bediirfnissen der Beschaftigten und den behordli-
chen Anforderungen ist nicht immer leicht herzustellen. Teilzeit-
wiinsche von Schliisselkraften oder Fiihrungskraften konnen das
Teamgefiige erheblich beeinflussen. Gleichzeitig gewinnen Teil-
zeit- und flexible Arbeitszeitmodelle zunehmend an Bedeutung, da
sie flir viele die einzige Mdglichkeit sind, Familie, Pflegeaufgaben
oder personliche Projekte mit dem Beruf zu vereinbaren.

% PRAXIS-BEISPIELE

Beispiel 1: Teilzeit nach Geburt

Eine langjahrige Mitarbeiterin méchte nach der Geburt
ihres Kindes mit 80 % wieder in den Beruf einsteigen.
Wie sollen jetzt die Aufgaben verteilt werden, wer iiber-
nimmt die Vertretung und steigt die Arbeitsbelastung der
verbleibenden Vollzeitkrafte? Hier kommt Ihre Rolle als
Personalrat ins Spiel. Priifen Sie, ob die Teilzeitregelung
rechtlich zulassig und mit den behordlichen Ablaufen ver-
einbar ist und fair umgesetzt wird. Beraten Sie zudem die
Verwaltung, wie die Arbeit im Team neu organisiert wer-
den kann, ohne einzelne Beschaftigte zu iiberlasten.

Beispiel 2: Teilzeit fiir mehr Familienzeit

Ein Bereichsleiter will auf 70 % reduzieren, um mehr Zeit
fiir die Familie zu haben. Hier miissen Sie als Personal-
rat besonders sorgfaltig priifen, wie die Aufgabenvertei-
lung angepasst wird und ob Vertretungsregelungen fiir
die Entscheidungsbefugnis der Fithrungskraft bestehen.
Gleichzeitig gilt es, die Kommunikation im Team offen zu
gestalten, damit keine Missverstandnisse entstehen oder
andere Mitarbeitende das Gefiihl bekommen, dass Teil-
zeitregelungen zu Ungleichbehandlung fiihren.

Auch flexible Arbeitszeiten, etwa Gleitzeit oder Arbeitszeitkonten,
sind immer wieder Anlass fiir Konflikte. Ein Mitarbeiter méchte
seine Kernarbeitszeit reduzieren und spater beginnen, um seine
Kinder zur Schule bringen zu kdnnen. Ein Kollege bevorzugt hinge-
gen einen friihen Start. Priifen Sie als Personalrat, ob die bestehen-
den Regelungen dies zulassen, und balancieren Sie die Interessen
beider Seiten aus. In solchen Fallen ist es oft hilfreich, konkrete
Szenarien durchzuspielen und gemeinsam mit der Verwaltung L6-
sungen zu entwickeln, die alle Beteiligten beriicksichtigen.
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Mitbestimmung in der Praxis

Ihre Mitbestimmung als Personalrat bei Arbeitszeitfragen betrifft
aber nicht nur das formale Priifen von Antragen. Sie sollten die
praktische Umsetzung begleiten, mogliche Konflikte friihzeitig er-
kennen und Transparenz im gesamten Prozess sicherstellen. In der
Praxis bedeutet das: Die Arbeitszeitregelungen miissen nicht nur
den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, sondern auch nachvoll-
ziehbar und fair fiir alle Beschaftigten sein.

So kann es in einer Dienststelle vorkommen, dass mehrere Be-
schaftigte gleichzeitig Teilzeit beantragen. Hier missen Sie ge-
meinsam mit der Verwaltung priifen, welche Kombinationen von
Arbeitszeiten machbar sind, ohne dass einzelne Teams iiberlastet
werden. Gleichzeitig sollten Sie sicherstellen, dass die Entschei-
dungen fiir alle nachvollziehbar dokumentiert sind, um spateren
Konflikten vorzubeugen.

Besonders heikel wird es bei ungleichen Teilzeitmodellen inner-
halb eines Teams. Ein Teammitglied arbeitet 80 %, ein anderes
60 % und eine weitere Mitarbeiterin ist in Vollzeit tatig. Hier ist es
wichtig, dass Arbeitsaufgaben, Vertretungen und Verantwortlich-
keiten klar geregelt werden. Sie als Personalrat kénnen unterstit-
zen, indem Sie Vorschlage fiir flexible Schichtplane oder Teamko-
ordination machen, die sowohl die Bediirfnisse der Beschaftigten
als auch die behordlichen Anforderungen beriicksichtigen.

Homeoffice und flexible Arbeitszeiten

In vielen Behorden spielt Homeoffice eine zentrale Rolle. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mochten teilweise von zu Hause arbei-
ten, um Arbeitswege zu verkiirzen oder private Verpflichtungen
zu koordinieren. Priifen Sie als Personalrat, in welchem Umfang
Homeoffice madglich ist, welche Tatigkeiten dafiir geeignet sind
und wie die Arbeitszeiterfassung korrekt erfolgt.

% PRAXIS-BEISPIEL

Homeoffice-Mitarbeiter gleichbehandeln

Wenn Teammitglieder im Homeoffice arbeiten, kann die
Koordination von Meetings, Erreichbarkeit und Projekt-
absprachen leicht zu Problemen fiihren. Unterstiitzen Sie,
indem Sie Richtlinien fiir Homeoffice-Zeiten entwickeln,
Abstimmungen im Team moderieren und sicherstellen,
dass alle Beschéftigten gleich behandelt werden.

Konfliktmanagement und Kommunikation

Arbeitszeitregelungen fiihren immer wieder zu Konflikten — sei es
durch unterschiedliche Erwartungen, unklare Vertretungsregelun-



SCHWERPUNKTTHEMA

gen oder ungleiche Arbeitsbelastung. Nehmen Sie als Personalrat
Beschwerden ernst und priifen Sie friihzeitig, ob Fehlsteuerungen = FAZIT
oder Ungleichbehandlungen vorliegen. Dabei ist eine offene Kom-
munikation entscheidend: Sprechen Sie Probleme direkt an, mo- Bestimmen Sie mit
derieren Sie Diskussionen im Team und achten Sie darauf, dass
Losungen fair und nachvollziehbar umgesetzt werden.

Arbeitszeitgestaltung und Teilzeitmodelle sind ein zent-
raler Bestandteil der Mitbestimmung. Sie als Personalrat

In der Praxis zeigt sich, dass Konflikte besonders dann entstehen, sollten

wenn Teilzeitregelungen nicht transparent kommuniziert werden . o o .

oder die Arbeitsverteilung unklar bleibt. Durch klare Absprachen, Antrage auf Teilzeit sorgféltig prifen und praxisnah

regelmaBige Updates und transparente Dokumentation konnen begleiten, o . .

Sie als Personalrat viele Konflikte vermeiden, bevor sie eskalieren. flexible Arbeitszeiten, Gleitzeit und Homeoffice aktiv
mitgestalten,

Chancen fiir Beschaftigte und die Dienststelle Konflikte friihzeitig erkennen, moderieren und doku-

Flexible Arbeitszeiten und Teilzeit bieten viele Vorteile: Sie ermog- mentieren,

lichen eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, er- Transparenz, Gleichbehandlung und Nachvollziehbar-

hohen Motivation und Bindung und tragen zur langfristigen Leis- keit sicherstellen.

tungsfahigkeit des Teams bei. Gleichzeitig profitiert die Behorde
von einer hoheren Zufriedenheit, geringerer Fluktuation und pro-
duktiveren Teams.

Durch lhre Arbeit sichern Sie nicht nur die Interessen der
Beschaftigten, sondern tragen auch dazu bei, dass die
Behorde effizient, fair und motivierend bleibt. Flexible

Als Personalrat tragen Sie dazu bei, diese Vorteile gerecht zu ver- Arbeitszeitmodelle sind ein Instrument, mit dem Sie als
teilen. Sie helfen, Arbeitszeitregelungen rechtlich abzusichern, Personalrat entscheidend zur Arbeitszufriedenheit, Ge-
Konflikte friih zu 16sen und die behordliche Organisation funkti- sundheit und Leistungsfahigkeit aller Beschaftigten bei-

onsfahig zu halten. Durch aktive Mitbestimmung schaffen Sie ein tragen konnen.
Arbeitsumfeld, das fair, transparent und leistungsfahig ist.

\D Checkliste: Teilzeit und flexible Arbeitszeitmodelle

To do Check
1. Antrag priifen

Ist der Teilzeit- oder Flexible-Arbeitszeit-Antrag schriftlich gestellt?

Liegt ein nachvollziehbarer Grund vor (Familie, Pflege, Studium, personliche Griinde)?
Ist die gewtinschte Arbeitszeit mit gesetzlichen Vorgaben vereinbar?

2. Betriebsorganisation priifen

Lasst sich die reduzierte Arbeitszeit mit den behérdlichen Ablaufen vereinbaren?

Sind Vertretungsregelungen klar definiert?

Entstehen keine ungleichméBigen Belastungen im Team?

3. Rechtliche Rahmenbedingungen sicherstellen

Teilzeitgesetze, TV6D und andere Tarifvertrage oder Dienstvereinbarung berticksichtigen
Gleichbehandlung aller Beschaftigten priifen

Arbeitszeitkonten, Gleitzeitregelungen oder Homeoffice-Regeln einhalten

4. Kommunikation und Abstimmung

betroffene Teammitglieder informieren und einbinden

Konfliktpotenzial friihzeitig erkennen

Entscheidungen transparent dokumentieren

5. Nachbereitung

Umsetzung regelmaBig tberpriifen

Feedback der Beschéftigten einholen

Anpassungen bei dienstlichen Anderungen rechtzeitig besprechen

Zu finden unter unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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Checkliste: Teilzeit und flexible Arbeitszeitmodelle



		To do

		Check



		1. Antrag prüfen

		



		Ist der Teilzeit- oder Flexible-Arbeitszeit-Antrag schriftlich gestellt?

		



		Liegt ein nachvollziehbarer Grund vor (Familie, Pflege, Studium, persönliche Gründe)?

		



		Ist die gewünschte Arbeitszeit mit gesetzlichen Vorgaben vereinbar?

		



		

		



		2. Betriebsorganisation prüfen

		



		Lässt sich die reduzierte Arbeitszeit mit den behördlichen Abläufen vereinbaren?

		



		Sind Vertretungsregelungen klar definiert?

		



		Entstehen keine ungleichmäßigen Belastungen im Team?

		



		

		



		3. Rechtliche Rahmenbedingungen sicherstellen

		



		Teilzeitgesetze, TVöD und andere Tarifverträge oder Dienstvereinbarung berücksichtigen

		



		Gleichbehandlung aller Beschäftigten prüfen

		



		Arbeitszeitkonten, Gleitzeitregelungen oder Homeoffice-Regeln einhalten

		



		

		



		4. Kommunikation und Abstimmung

		



		betroffene Teammitglieder informieren und einbinden

		



		Konfliktpotenzial frühzeitig erkennen

		



		Entscheidungen transparent dokumentieren

		



		

		



		5. Nachbereitung

		



		Umsetzung regelmäßig überprüfen

		



		Feedback der Beschäftigten einholen

		



		Anpassungen bei dienstlichen Änderungen rechtzeitig besprechen

		



		Zu finden unter www.adiuva.de unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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Behérdenalltag | Lesezeit 3 Minuten

Gleichstellung und Diversity: Nutzen Sie lhre
Mitbestimmung fir ein vielfaltiges Arbeitsumfeld

Die Begriffe Gleichstellung und Diversity sind langst keine reinen Schlagworte mehr, sondern zen-
trale Elemente moderner Personalpolitik. Sie als Personalrat haben eine Schliisselrolle inne, wenn
es darum geht, Chancengleichheit in der Behorde zu sichern und eine Kultur der Vielfalt zu fordern.

Die Aufgabe geht iiber rechtliche Pflichtprifungen hinaus: Sie
miissen aktiv mitgestalten, sensibilisieren und sicherstellen, dass
MaBnahmen wirklich wirksam und gerecht umgesetzt werden.

Bedeutung von Gleichstellung und Diversity

Sie sollten erkennen, dass Gleichstellung und Diversity nicht nur
rechtlich relevant sind, sondern auch wirtschaftlich und kulturell
von Bedeutung. Studien zeigen, dass vielféltige Teams kreativer
arbeiten, bessere Losungen entwickeln und dass die Motivation
der Beschaftigten steigt. Gleichzeitig gilt es, Diskriminierung zu
vermeiden und Barrieren fiir benachteiligte Gruppen abzubauen.

Im behordlichen Alltag betrifft dies beispielsweise Einstellungs-
entscheidungen, Beforderungen, Weiterbildungsmoglichkeiten,
flexible Arbeitszeitmodelle und Gesundheitsangebote. Jede Ent-
scheidung des Dienstherrn kann unbewusst Ungleichheiten ver-
starken — hier kommt Ihre Mitbestimmung ins Spiel.

Ihre Aufgaben als Personalrat

Ihre Aufgabe ist, die Einhaltung der gesetzlichen Gleichstellungs-
und Diversity-Vorgaben zu iiberwachen und aktiv mitzugestalten.
Dazu gehéren insbesondere:

¢ Regelungen und Verfahren iiberpriifen: Stellen Sie sicher,
dass Stellenbesetzungen, Beforderungen und Schulungs-
angebote fair gestaltet sind und keine Gruppe systematisch
benachteiligt wird.

e Beratung und Unterstiitzung: Begleiten Sie Beschaftigte bei
Fragen oder Beschwerden zu Ungleichbehandlung, Diskrimi-
nierung oder Benachteiligung.

e Diversity-Programme einbinden: Priifen Sie die Umsetzung
von Mentoringprogrammen, Frauenforderplanen oder Initia-
tiven zur Forderung von Menschen mit Behinderungen.

e Fiihrungskrafte sensibilisieren: Sorgen Sie dafiir, dass die
Leitungskrafte in der Dienststelle fiir Diversity-Themen ge-
schult werden und Verantwortung ibernehmen.

¢ Monitoring und Dokumentation: Erfassen Sie regelmaBig
Kennzahlen, etwa Geschlechterverteilung, Beforderungen
oder Teilzeitquoten, um Ungleichbehandlungen friihzeitig zu
erkennen.

Beispiele fiir eine praxisnahe Umsetzung

Sorgen Sie dafiir, dass Diversity-MaBnahmen nicht nur auf dem
Papier existieren, sondern im Arbeitsalltag spiirbar werden, z. B.:

® Flexible Arbeitszeitmodelle ermdglichen Eltern, Pflegenden
oder Menschen mit Behinderungen die Teilhabe.

e Arbeitsplatze flir Menschen mit korperlichen Einschrankun-
gen anpassen, das schafft echte Inklusion.

e Transparente Beforderungskriterien verhindern Ungleichbe-
handlung aufgrund subjektiver Entscheidungen.
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e Schulungen zu unbewussten Vorurteilen (Unconscious Bias)
helfen, Entscheidungen reflektiert zu treffen.

Priifen Sie regelmaBig, ob die MaBnahmen auch tatsachlich grei-
fen und ob die Kultur in der Behérde Offenheit, Respekt und Chan-
cengleichheit fordert.

Mitbestimmung in Konfliktfallen

Tritt dennoch eine Diskriminierung oder Benachteiligung auf,
kommt lhre Rolle als Personalrat besonders zum Tragen:

e Friihzeitiges Eingreifen: Konflikte sollten nicht auf die lange
Bank geschoben werden. Eine schnelle Priifung und ein
klarendes Gesprach konnen Eskalationen verhindern.

¢ Dokumentation und Nachvollziehbarkeit: Halten Sie alle
Beschwerden, Priifungen und Entscheidungen liickenlos fest.
Dies ist entscheidend fiir rechtliche Absicherung und Trans-
parenz.

e Unterstiitzung von betroffenen Beschaftigten: Sie knnen
vermitteln, beraten oder auf formale Beschwerdewege hin-
weisen.

Durch systematische Vorgehensweise sichern Sie nicht nur die In-
teressen der Beschaftigten, sondern auch die Rechts- und Hand-
lungsfahigkeit der Behdrde.

Chancen fiir die Dienststelle

Eine aktive Mitgestaltung von Gleichstellung und Diversity durch
Sie als Personalrat bringt zahlreiche Vorteile: Zum einen steigen
Motivation und Bindung der Beschéftigten, weil sie sich fair be-
handelt fiihlen. Zum anderen werden Innovationsfahigkeit und
Teamarbeit gestarkt, da unterschiedliche Perspektiven genutzt
werden, und rechtliche Risiken durch Diskriminierung oder Be-
nachteiligung werden reduziert.

=2 FAZIT

Fazit fiir Sie als Personalrat

Gleichstellung und Diversity sind mehr als gesetzliche
Pflichten - sie sind Schliissel fiir ein faires, motivierendes
und leistungsfahiges Arbeitsumfeld. Sie als Personalrat
sollten Regelungen priifen, Vielfalt aktiv fordern und Bar-
rieren abbauen, Konflikte friihzeitig erkennen und l6sen
sowie Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Dokumenta-
tion sicherstellen.

Ein engagierter Personalrat tragt so entscheidend dazu
bei, dass Gleichstellung und Diversity nicht nur auf dem
Papier stehen, sondern wirklich gelebt werden — zum
Nutzen der Belegschaft und der gesamten Behorde.




Homeoffice | Lesezeit 3 Minuten

RUBRIK

Ihre Kollegen haben bei Dienstunfahigkeit
kein automatisches Recht auf Homeoffice

Ein aktueller Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH) sorgt fiir Aufsehen und
hat direkte Auswirkungen auf die betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Es geht um die Frage, ob
der Dienstherr verpflichtet ist, einem teildienstfahigen Beamten einen Telearbeitsplatz einzurich-
ten. Die Antwort des Gerichts ist erniichternd, aber sie enthalt wichtige Hinweise fiir lhre Arbeit

(BayVGH, 28.1.2026, Az. 3 ZB 25.1892).

Der Fall: Im Fokus des Verfahrens stand eine Posthauptsekretarin,
die aus gesundheitlichen Griinden nur noch begrenzt dienstféhig
war. lhr Arbeitgeber, die Deutsche Post AG, versetzte sie in den vor-
zeitigen Ruhestand, nachdem eine bundesweite Suche nach einem
leidensgerechten Arbeitsplatz erfolglos geblieben war.

Die Beamtin wehrte sich dagegen und argumentierte, der Dienst-
herr hatte seine Pflicht zur Weiterbeschaftigung verletzt. Ihr zen-
trales Argument: Man hatte fiir sie eine Tatigkeit im Homeoffice
bzw. einen Telearbeitsplatz priifen oder schaffen miissen. SchlieB-
lich sei das in der heutigen digitalen Arbeitswelt und spatestens
seit der Pandemie eine gangige Praxis.

Die Entscheidung: Der BayVGH hat die Klage der Beamtin, wie
schon die Vorinstanz, abgewiesen. Die Begriindung ist fir lhre
Arbeit als Personalrat von zentraler Bedeutung.

Grundsatz: Keine Pflicht, neue Stellen zu schaffen

Der Dienstherr ist nicht verpflichtet, extra einen neuen Arbeitsplatz
— auch keinen Telearbeitsplatz — zu schaffen, um einen Beamten
weiterzubeschéaftigen. Er muss auch keine organisatorischen An-
derungen vornehmen. Die Suche nach einer ,anderweitigen Ver-
wendung” bezieht sich auf bereits vorhandene, besetzbare und
leidensgerechte Dienstposten.

Ausnahme: Bundesgleichstellungsgesetz

Eine Verpflichtung, Telearbeit zu erméglichen, kann sich aus dem
Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG) ergeben. Dieses Gesetz
sieht in den §§ 15 und 16 vor, dass Beschéftigten mit Familien-
oder Pflegeaufgaben nach Mdglichkeit Telearbeit oder mobiles
Arbeiten angeboten werden soll.

Die Beweislast liegt bei lhren Kollegen

Im konkreten Fall konnte die Kldgerin nicht nachweisen oder
glaubhaft machen, dass sie zu diesem besonders geschiitzten
Personenkreis gehort. Sie hatte also keine betreuungsbediirfti-
gen Kinder oder pflegebedirftige Angehérige. Daher musste der
Dienstherr diese Mdglichkeit auch nicht priifen.

2 MEIN TIPP

Werden Sie aktiv!

Der beste Schutz ist die Vorsorge. Drangen Sie in Ihrer
Dienststelle darauf, dass Telearbeit und mobile Arbeit
nicht nur als Notlosung, sondern als fester Bestandteil

der Arbeitsorganisation etabliert werden. Setzen Sie sich
dafiir ein, Dienstposten zu schaffen, die von vornherein
als telearbeitsfahig ausgeschrieben und konzipiert sind.
Denn was das Gericht klarstellt, ist: Der Dienstherr muss
keine Stelle schaffen, aber er muss auf vorhandene, pas-
sende Stellen zuriickgreifen. Sorgen Sie also dafiir, dass
es moglichst viele solcher Stellen gibt!

Wie Sie Beamte jetzt richtig beraten:
Ihre Handlungsempfehlungen

Die Entscheidung des BayVGH mag auf den ersten Blick entmuti-
gend wirken, aber sie gibt Ihnen klare Leitplanken fiir die Beratung
an die Hand. Sie miissen die Erwartungen steuern, aber auch die
vorhandenen Chancen aufzeigen.

1. Erwartungen realistisch einschatzen

Machen Sie den Kolleginnen und Kollegen klar, dass es kein auto-
matisches Recht auf einen Homeoffice-Platz gibt, nur weil die Ge-
sundheit angeschlagen ist. Die Hiirden sind hoch.

2. Den Fokus auf das Gleichstellungsgesetz legen

Der entscheidende Hebel ist und bleibt das BGleiG. Fragen Sie in
Beratungsgesprachen daher immer aktiv nach, ob die betroffene
Beamtin bzw. der betroffene Beamte Familien- oder Pflegeaufga-
ben wahrnimmt. Dies ist die mit Abstand grote Chance, einen
Anspruch auf Priifung von Telearbeit durchzusetzen.

3. Proaktive Dokumentation ist alles

Der Verweis auf familiare Pflichten darf nicht erst im letzten Mo-
ment erfolgen. Raten Sie den Beschaftigten, solche Umstande
friihzeitig und nachweisbar beim Dienstherrn zu melden — lange
bevor eine mogliche Dienstunféhigkeit iiberhaupt Thema wird.
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Voraussetzungslose Teilzeit bei der Polizei:
Gerichtliches Verfahren ohne Urteil beendet

Die Frage, unter welchen Bedingungen Beamtinnen und Beamte eine voraussetzungslose Teilzeit
durchsetzen kénnen, beschaftigt immer wieder die Praxis. Ein aktuelles Verfahren vor dem Ver-
waltungsgericht (VG) Gelsenkirchen verdeutlicht, wie hoch die Hiirden sind, wenn der Dienstherr
erhebliche dienstliche Belange entgegenhalt (18.2.2026, Az. 1 K 3822/24).

Fur Sie als Personalrat lohnt sich ein genauer Blick auf die Argu-
mentation der Beteiligten und die Konsequenzen fiir lhre Beteili-
gungsrechte.

Die voraussetzungslose Teilzeit ermdglicht Beamtinnen und Beam-
ten eine Reduzierung der regelmaBigen Arbeitszeit ohne Nach-
weis besonderer personlicher Griinde. Rechtsgrundlage ist auf
Bundesebene § 91 BBG, in den Landern die jeweiligen Landes-
beamtengesetze. Der Antrag ist schriftlich zu stellen; der Dienst-
herr priift, ob dienstliche Belange entgegenstehen. Ein Anspruch
besteht dem Grunde nach, soweit keine zwingenden dienstlichen
Griinde vorliegen.

6 91 Bundesheamtengesetz
(BBG)

Teilzeit

(1) Beamtinnen und Beamten, die Anspruch auf Besol-
dung haben, kann auf Antrag Teilzeitbeschaftigung bis
zur Halfte der regelmaBigen Arbeitszeit und bis zur je-
weils beantragten Dauer bewilligt werden, soweit dienst-
liche Belange dem nicht entgegenstehen.

(2) Dem Antrag nach Absatz 1 darf nur entsprochen wer-
den, wenn die Beamtinnen und Beamten sich verpflich-
ten, wéhrend des Bewilligungszeitraumes auBerhalb des
Beamtenverhaltnisses berufliche Verpflichtungen nur in
dem Umfang einzugehen, der den Vollzeitbeschaftigten
fiir die Ausiibung von Nebentatigkeiten gestattet ist ...

Priifen Sie als Personalrat friihzeitig, ob Beteiligungsrechte nach
dem jeweiligen Personalvertretungsgesetz greifen. In vielen Lan-
dern unterliegt die Bewilligung oder Ablehnung der Teilzeit der
Mitbestimmung oder zumindest der Mitwirkung. Achten Sie dar-
auf, ob die Dienststelle ihre Entscheidung nachvollziehbar begriin-
det und ob sie vergleichbare Falle gleichbehandelt.

Achten Sie zudem darauf, dass Teilzeitkrafte nicht mittelbar be-
nachteiligt werden, etwa bei Beforderungen oder Fortbildungen.

Dienstliche Belange fiihren Dienststellen haufig pauschal an. Hin-
terfragen Sie als Personalrat daher, ob konkrete organisatorische
Griinde vorliegen oder ob durch Umverteilung, Vertretungsregelun-
gen oder befristete MaBnahmen Abhilfe mdglich ist. Transparente
Kriterien schaffen Rechtssicherheit und Vertrauen. Unterstiitzen Sie
Beschaftigte bei der Formulierung ihres Antrags und begleiten Sie

Gesprache konstruktiv. So tragen Sie dazu bei, individuelle Arbeits-
zeitwiinsche und dienstliche Anforderungen in Einklang zu bringen.

Der Fall: Vor dem VG Gelsenkirchen stand die Klage einer Poli-
zeibeamtin aus Essen zur Entscheidung, die eine voraussetzungs-
lose Teilzeit durchsetzen wollte. Nach einem intensiven Rechts-
gesprach mit der Kammer und erganzenden Erlduterungen des
beklagten Landes nahm die Beamtin ihre Klage in der miindlichen
Verhandlung zuriick. Das Gericht stellte das Verfahren daraufhin
ohne Sachurteil ein. Die Entscheidung ist rechtskraftig.

Die Beamtin des Landes Nordrhein-Westfalen hatte geltend ge-
macht, ihre familidre Situation rechtfertige eine Reduzierung der
Arbeitszeit. Aufgrund der starken beruflichen Einbindung ihres
Ehemanns und der Belastungen durch Wach- und Wechseldienst
mit Nacht- und Wochenenddiensten sei gemeinsame Zeit kaum
planbar. Zudem sah sie sich gegeniiber anderen Fallen benachtei-
ligt, in denen Teilzeit ohne besondere Voraussetzungen bewilligt
worden sei.

Im Termin machte der Vorsitzende Richter deutlich, dass fiir Beam-
tinnen und Beamte grundsatzlich die Pflicht auf Vollzeit besteht.
Eine voraussetzungslose Teilzeit komme nur in Betracht, wenn kei-
ne dienstlichen Griinde entgegenstehen.

Hier verwies das Land darauf, dass erhebliche Uber- und Mehrar-
beitsstunden abzubauen seien. Fiir Ende 2024 seien rund 350.000
Stunden im Zeiterfassungssystem der Polizeivollzugsbeamtinnen
und -beamten ausgewiesen worden. Vorrang habe daher die Ent-
lastung der bestehenden Belegschaft.

Zur Frage der Gleichbehandlung flihrte der Dienstherr aus, aktuell
befanden sich lediglich 3 Polizeivollzugsbeamte in bewilligter vo-
raussetzungsloser Teilzeit; diese Falle stiinden im Zusammenhang
mit Erkrankungen. Ein weiterer Antrag solle ebenfalls abgelehnt
werden.

S FazIT

Bedeutung fiir Sie als Personalrat

Sie als Personalrat sollten aus diesem Verfahren mitneh-
men, dass dienstliche Belange durch lhren Dienstherrn
substantiiert dargelegt werden miissen. Gleichzeitig
zeigt der Fall, wie wichtig transparente Kriterien und
eine nachvollziehbare Dokumentation sind, um Vorwiir-
fen der Ungleichbehandlung zu begegnen.




Beforderung | Lesezeit 3 Minuten

Frage: Bei der Beférderung von Beamtinnen und Beamten gibt
es immer mal wieder Beschwerden (iber Ungleichbehandlungen.
Wie kénnen wir als Personalrat priifen, ob Auswahlentscheidun-
gen diskriminierungsfrei und nachvollziehbar getroffen werden?

Maria Markatou: Beforderungen sind fiir Beschaftigte ein
zentrales Thema.

Sie wirken sich auf Motivation, Karriereperspektiven und die Aner-
kennung beruflicher Leistungen aus. Beschwerden Gber Ungleich-
behandlung oder fehlende Transparenz kénnen den Zusammen-
halt in der Behorde gefahrden.

Als Personalrat stehen Sie in einer wichtigen Vermittlerrolle: Sie
miissen sicherstellen, dass Beforderungen nachvollziehbar, sach-
lich begriindet und diskriminierungsfrei erfolgen. Gleichzeitig
miissen Sie die rechtlichen Mitbestimmungsrechte kennen und
einfordern, um Fehlentscheidungen oder Ungerechtigkeiten zu
verhindern.

Ihre Priifkriterien fiir Beférderungen

Zunachst sollten Sie als Personalrat priifen, auf welcher Grundlage
die Beforderung erfolgt. Entscheidend sind in der Regel:

1. dienstrechtliche Vorschriften: Gesetze, Verordnungen und
Richtlinien geben vor, wer beforderungsberechtigt ist, welche
Leistungsanforderungen gelten und wie Rangfolgen zu er-
stellen sind.

2. Beforderungsvoraussetzungen: Formale Kriterien wie
Dienstalter, Qualifikationen oder erworbene Priifungen miis-
sen transparent und gleichmaBig angewendet werden.

3. dienstliche Beurteilungen: Leistungs- und Verhaltensbeur-
teilungen spielen eine zentrale Rolle. Priifen Sie als Personal-
rat, ob die Bewertung nachvollziehbar dokumentiert ist und
ob unterschiedliche MaBstabe fiir vergleichbare Beschaftigte
angewandt wurden.

Wie Sie Transparenz sichern

Transparenz ist ein wesentliches Element der Gleichbehandlung.
Sorgen Sie als Personalrat dafiir, dass alle relevanten Unterlagen
vorliegen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Dazu gehoren

e Beurteilungen und Zeugnisse der Bewerberinnen und Be-
werber,

e Protokolle iiber Auswahlgesprache,

* Noten oder Punktebewertungen bei schriftlichen Priifungen.

Achten Sie darauf, dass diese Unterlagen vergleichbar und konsis-
tent fir alle Bewerbenden vorliegen. Unklare oder unvollstandige
Dokumentationen erhdhen das Risiko von Rechtsunsicherheiten
und kénnen als Anhaltspunkt fiir eine mégliche Ungleichbehand-
lung dienen.

Priifen Sie auf Diskriminierung

Eine zentrale Aufgabe fiir Sie als Personalrat besteht darin, sicher-
zustellen, dass niemand aufgrund von Geschlecht, Alter, Behinde-
rung oder Herkunft diskriminiert wird. Priifen Sie:

LESERFRAGE

~Gleichbehandlung bei Beférderungen: Welches sind
die Mitbestimmungsrechte des Personalrats?”

¢ Wurden objektive Kriterien herangezogen, die fiir alle Be-
werbenden gleichermaBen gelten?

e Gibt es Abweichungen, die nicht sachlich begriindet sind?

¢ Werden Teilzeitkrafte oder Beschéftigte mit Sonderaufgaben
systematisch benachteiligt?

¢ Dokumentieren Sie Auffalligkeiten sorgfaltig, um bei Bedarf
konkrete Nachfragen an den Dienstherrn stellen zu kénnen.

So werden Sie als Personalrat beteiligt

Sie als Personalrat haben in vielen Bundeslandern Mitbestim-
mungsrechte bei der Auswahl von Beamtinnen und Beamten. Die-
se reichen von der Beratung (iber Vorschlage bis hin zur Zustim-
mungspflicht, je nach Landespersonalvertretungsgesetz.

Konkret bedeutet das: Sie konnen

e priifen, ob Auswahlverfahren korrekt durchgefiihrt wurden,

o Antrage auf Uberpriifung von Entscheidungen stellen,

e auf Transparenz und nachvollziehbare Kriterien drangen, be-
vor Entscheidungen endgiiltig umgesetzt werden.

Wichtig ist: Ihre Beteiligung muss rechtzeitig erfolgen, also be-
vor der Dienstherr die Entscheidung endgiiltig trifft. So kdnnen Sie
verhindern, dass bereits getroffene Entscheidungen die Interessen
der Beschéftigten beeintrachtigen.

Handlungsempfehlungen

o friihzeitig einbeziehen: Fordern Sie Unterlagen und Beteili-
gung ein, bevor Entscheidungen getroffen werden.

¢ Vergleichbarkeit priifen: Stellen Sie sicher, dass alle Be-
werberinnen und Bewerber nach denselben MaBstaben
bewertet werden.

¢ Dokumentation sichern: Halten Sie Auffélligkeiten schrift-
lich fest, um gegebenenfalls einzugreifen.

o klare Kriterien einfordern: Lassen Sie LeistungsmaBstabe
und Bewertungskriterien transparent darlegen.

¢ auf Gleichbehandlung achten: Priifen Sie systematisch, ob
bestimmte Gruppen benachteiligt werden.

=2 FAZIT

Handeln Sie!

Als Personalrat haben Sie eine Schliisselrolle, wenn es
um die Gleichbehandlung bei Beforderungen geht. Durch
sorgfaltige Priifung der Kriterien, transparente Doku-
mentation und friihzeitige Beteiligung konnen Sie dazu
beitragen, dass Entscheidungen nachvollziehbar, sachlich
und diskriminierungsfrei getroffen werden.

Gleichzeitig starken Sie das Vertrauen der Beschaftigten
in die Personalvertretung und die Fairness der Behorde.

Dariiber hinaus setzen Sie ein klares Signal fiir Rechts-
staatlichkeit und Chancengerechtigkeit im offentlichen
Dienst.
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HATTEN SIE'S GEWUSST?

Dokumentation | Lesezeit 1 Minute

wirksam gestalten

Als Personalrat stehen Sie haufig vor Situationen, in denen Entscheidun-
gen des Dienstherrn Auswirkungen auf viele Beschaftigte haben - sei es
bei Beforderungen, Versetzungen, Teilzeitregelungen oder Abmahnun-
gen. Ein zentraler Erfolgsfaktor fiir lhre Arbeit ist die griindliche Doku-

mentation.

Dazu gehort u. a.: Notieren Sie jeden Antrag, jede Mitteilung und
jedes Gesprach. Halten Sie auch den Ablauf von Entscheidungsver-
fahren, Fristen und Riickmeldungen schriftlich fest.

Nachweis lhrer Beteiligung

Diese Unterlagen sind nicht nur Nachweis lhrer Beteiligung, son-
dern ermdglichen es lhnen auch, Fragen zur Gleichbehandlung,
Transparenz und RechtmaBigkeit der Entscheidungen schnell zu
klaren. Priifen Sie, ob alle Beschaftigten nach den gleichen Krite-
rien bewertet werden, ob gesetzliche Fristen eingehalten werden
und ob Entscheidungen nachvollziehbar begriindet sind.

Zudem sollten Sie Fristen ernst nehmen: Fordern Sie rechtzeitig
Unterlagen an und beteiligen Sie sich friihzeitig an Verfahren. Nur
so kdnnen Sie verhindern, dass Entscheidungen bereits vollzogen

Abschluss-Tipp: Mitbestimmung in der Praxis

sind, bevor Sie Ihre Mitbestim-
mungsrechte ausiiben.

Ein gut gefiihrtes Dossier er-

leichtert auch die Kommunika-

tion mit dem Dienstherrn. Sie

kénnen konstruktive Vorschlage

machen, Risiken von Ungleich-
behandlung aufzeigen und den
Beschaftigten gegentiber transpa-
rent argumentieren.

Kurz gesagt: Dokumentation, Ver-
gleichbarkeit und rechtzeitige Beteili-
gung sind lhre Werkzeuge, um Mitbestim-
mung wirksam und wirkungsstark zu gestalten.

Service-Tipp:
Expertensprechstunde

Sie haben Fragen an die Redaktion?

Chefredakteurin Maria Markatou steht
lhnen fiir inhaltliche Fragen rund um lhre
Personalratsarbeit zur Verfiigung.

Stellen Sie Ihre Frage einfach
per E-Mail an markatou@mitbestimmung-heute.de

Das lesen Sie
in der nachsten
Ausgabe
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MITBESTIMMUNG
Arbeitszeiterfassung
an Schulen

ARBEITSRECHT
Beforderung einer Polizistin

GESUNDHEITSSCHUTZ
Heuschnupfen im Dienst
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